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Forderungsexekutions-Änderungsgesetz. Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zu dem übermittelten Entwurf eines Forderungsexekutions-Ände
rungsgesetzes nehmen wir wie folgt Stellung: 

Die Regelung des neuen § 299 Abs. 4 Exekutionsordnung wird be
grüßt. 
Wir verstehen den Entwurf so, daß der Dritte nach Verständigung 
von der Pfändung und Überweisung durch den Arbeitgeber seinen 
Bezugsanteil direkt an den Arbeitgeber und nicht an den Ver
pflichteten zur Anweisung bringen muß, um den Arbeitgeber in die 
Lage zu versetzen, die Zusammenrechnung (§ 292 Abs. 1) vorzuneh
men. Im Sinne der Eindeutigkeit wäre unseres Erachtens ein ent
sprechender Hinweis in den Erläuterungen zweckmäßig. 

Im Entwurf nicht geregelt ist die Frage, was gilt, wenn nur dem 
Dritten ein Zahlungsverbot zugestellt wird. Bisher hat die Phar
mazeutische Gehaltskasse die Ansicht vertreten, daß die Zustel
lung eines Zahlungsverbotes ausschließlich an die Pharma
zeutische Gehaltskasse nicht ausreicht, da die Gehaltskasse 
nicht Arbeitgeber des Verpflichteten ist und keinerlei Bezugnah
me auf ein konkretes Dienstverhältnis erfolgt. 

Wir regen an, in den vorliegenden Entwurf eine ausdrückliche 
diesbezügliche Regelung aufzunehmen, da in dieser Frage anson,_� . sten weiterhin Rechtsunsicherheit bestehen bleibt. 
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· : .,t�� �xemplar dieser Stellungnahme werden mit gleicher Post an 
''o'>;':das Präsidium des Nationalrats übermittelt. 

Unserer Umwelt zuliebe verwenden wir ungebleichtes Papier 
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